
 

Montag, 4. Mai 2015 
 
Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Absatz 2, § 126 Absatz 
1, § 127, § 131 Absatz 1 AktG 
 
Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Absatz 2 AktG) 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (das sind 
EUR 1.689.126,90) oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 
500.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben ferner nachzuweisen, 
dass sie seit mindestens der dreimonatigen Vorbesitzzeit gemäß § 122 Abs. 2 Satz 1 
AktG i.V.m. §§ 122 Abs. 1 Satz 3 und 142 Abs. 2 Satz 2 AktG Inhaber der Aktien sind und 
sie die Aktien bis zur Entscheidung über den Antrag im Sinne der vorstehend genannten 
Bestimmungen halten. 
 
Das Tagesordnungsergänzungsverlangen ist schriftlich an den Vorstand der 
Gesellschaft zu richten. Es muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der 
Hauptversammlung, also bis spätestens zum 10. Mai 2015, 24:00 Uhr (MESZ), 
schriftlich zugehen. Etwaiges Tagesordnungsergänzungsverlangen sind schriftlich an 
folgende Adresse zu übermitteln: 
 
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft 
Vorstand 
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48 
81241 München 
Deutschland 
 
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits 
mit der Einberufung bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des 
Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur 
Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die 
Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem 
unter der Internetadresse http://www.wcm.de/hauptversammlung2015 zugänglich 
gemacht und den Aktionären nach Maßgabe von § 125 AktG mitgeteilt. 

 
Gegenanträge und Wahlvorschläge (§§ 126 Absatz 1 und 127 AktG) 
 
Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von 
Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie 
Wahlvorschläge zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds oder des Abschlussprüfers 
übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. 
Wahlvorschläge müssen nicht begründet werden. Gegenanträge und Wahlvorschläge 
von Aktionären sind ausschließlich an die nachstehende Adresse, Telefax-Nummer oder 



 

E-Mail-Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge 
werden nicht berücksichtigt. 
 
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft 
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48 
81241 München 
Telefax: +49 (89) 889 690 633 
E-Mail: wcm@better-orange.de 
 
Den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Gegenanträge und Wahlvorschläge, 
die bis zum 26. Mai 2015, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingehen, werden auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.wcm.de/hauptversammlung2015 
zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls 
unter der genannten Internetseite veröffentlicht. Wir weisen darauf hin, dass 
Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt 
worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie während 
der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. 
 

Auskunftsrecht (§ 131 Absatz 1 AktG) 
 
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft 
über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen 
Beurteilung eines Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist und kein 
Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt 
sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem 
verbundenen Unternehmen. 


